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Amtliche  
Bekanntmachungen

Vollzug der Verordnung (EG)  
Nr. 1774/2002 des Europäischen 
Parlaments und des Rates mit 
Hygienevorschriften für nicht 
für den menschlichen Verzehr 
bestimmte tierische Nebenpro-
dukte
Die Stadt Fürth erlässt folgende All-
gemeinverfügung:
1. Abweichend von Art. 4 Abs. 2 
der Verordnung (EG) Nr. 1774/2002 
wird die Beseitigung einzelner klei-
nerer toter Heimtiere (Tiere von Ar-
ten, die normalerweise von Men-
schen zu anderen Zwecken als zu 
landwirtschaftlichen Nutzzwecken 
gefüttert und gehalten, jedoch nicht 
verzehrt werden; dies sind insbe-
sondere Hunde, Katzen, Kaninchen, 
Zwerghasen, Meerschweinchen, 
Hamster und Vögel) durch Vergra-
ben unter den nachfolgenden Bedin-
gungen und Auflagen gestattet.
2. Bedingungen und Auflagen:
2.1 TSE-verdächtige Heimtiere im 
Sinne der Verordnung (EG) Nr. 
999/2001 oder Tiere, bei denen das 
Vorliegen einer TSE amtlich be-
stätigt wurde, sowie Heimtiere mit 
Tierseuchenverdacht oder an ei-
ner Tierseuche erkrankte Heimtiere 
dürfen nicht vergraben werden.
2.2 Das Gelände muss für das Ver-
graben geeignet sein. Es muss sich 
um das eigene Gelände des Vergra-
benden oder um ein Gelände han-
deln, das von der zuständigen Be-
hörde hierfür besonders zugelassen 
bzw. ausgewiesen ist (z.B. Kleintier-
friedhof).
2.3 Ein Vergraben in Wasserschutz-
gebieten oder in unmittelbarer Nähe 
von öffentlichen Wegen und Plätzen 
ist nicht erlaubt.
2.4 Die Heimtiere müssen so vergra-
ben werden, dass sie mit einer aus-
reichenden, mindestens 50 cm star-
ken Erdschicht, gemessen vom Ran-
de der Grube an, bedeckt sind.
2.5 Die Heimtiere sind entweder oh-
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ne Umhüllung oder nur in einer Um-
hüllung zu vergraben, die den Ver-
wesungsprozess nicht beeinträch-
tigt.
2.6 Die Heimtiere sind unverzüg-
lich nach den genannten Vorgaben 
zu vergraben. Ein Lagern bzw. Zwi-
schenlagern ist nicht erlaubt.
3. Diese Allgemeinverfügung gilt 
einen Tag nach ihrer Bekanntma-
chung im Amtsblatt der Stadt Fürth 
als bekannt gegeben.
Gründe:
Die Stadt Fürth ist für den Erlass 
dieser Allgemeinverfügung nach 
Art. 2 Abs. 1 des Ausführungsgeset-
zes zum Tierische Nebeprodukte-
Beseitigungsgesetz (AGTierNebG) 
sachlich und nach Art. 3 Abs. 1 Nr. 
2 des Bayer. Verwaltungsverfah-
rensgesetzes (BayBwVfG) örtlich 
zuständig.
Der Erlass dieser Allgemeinverfü-
gung stützt sich auf Art. 24 Abs. 
1 Buchst. a) der Verordnung (EG) 
1774/2002, wonach die Beseitigung 
von toten Heimtieren durch Vergra-
ben zugelassen werden kann.
Da die Beseitigung von toten Heim-
tieren in Tierkörperbeseitigungsan-
stalten einen erheblichen Aufwand 
erfordert, ist es unter Abwägung al-
ler Güterinteressen und unter der 
Voraussetzung, dass die in der Zif-
fer 2 der Allgemeinverfügung ge-
nannten Bedingungen und Aufla-
gen eingehalten werden, vertretbar, 
für einzelne kleinere tote Heimtie-
re eine besondere Beseitigung durch 
Vergraben zu gestatten.
Rechtsbehelfsbelehrung
Gegen diese Allgemeinverfügung 
kann innerhalb eines Monats nach 
ihrer Bekanntgabe Klage beim Ver-
waltungsgericht Ansbach, Haus-
anschrift: Promenade 24-28, 91522 
Ansbach, oder Postanschrift: Post-
fach 616, 91511 Ansbach, schriftlich 
oder zur Niederschrift des Urkunds-
beamten der Geschäftsstelle dieses 
Gerichts erhoben werden.
Die Klage muss den Kläger, den Be-
klagten und den Gegenstand des 
Klagebegehrens bezeichnen und soll 

einen bestimmten Antrag enthalten. 
Die zur Begründung dienenden Tat-
sachen und Beweismittel sollen an-
gegeben, der angefochtene Bescheid 
soll in Urschrift oder in Abschrift 
beigefügt werden. Der Klage und al-
len Schriftsätzen sollen so viele Ab-
schriften beigefügt werden, dass al-
le Beteiligen eine Ausfertigung er-
halten können.
Hinweis zur Rechtsbehelfsbeleh-
rung
Der Landtag hat am 17. Juni 2004 
ein Gesetz verabschiedet, wonach 
zum 1. Juli 2004 das Widerspruchs-
verfahren für die Zeit vom 1. Juli 
2004 bis 30. Juni 2006 im Verwal-
tungsgerichtsbezirk Ansbach probe-
weise abgeschafft wird. Die bishe-
rige Möglichkeit, gegen diesen Be-
scheid Widerspruch einzulegen, ist 
daher nicht mehr gegeben. Sollten 
Sie mit diesem Bescheid nicht ein-
verstanden sein, müssen Sie daher 
direkt Klage zum Verwaltungsge-
richt Ansbach innerhalb eines Mo-
nat erheben. Die Einreichung eines 
Schriftsatzes bei der Stadt Fürth 
wahrt diese Frist nicht!
Darüber hinaus genügt die Erhe-
bung der Klage durch einfache E-
Mail nicht der in der Rechtsbehelfs-
belehrung geforderten Schriftform 
und führt zur Unzulässigkeit der 
Klage.
Fürth, 7. April 2005, Stadt Fürth
Dr. Thomas Jung, Oberbürgermeister

An alle Wasserabnehmer der 
Straße Talpromenade in Fürth-
Stadeln
Sanierungsarbeiten an der beste-
henden Wasserversorgungslei-
tung
Sehr geehrte Abnehmer,
der Zweckverband beabsichtigt in 
der oben genannten Straße Talpro-
menade die bestehenden Wasserver-
sorgungsleitungen zu sanieren. Die 
Versorgungsleitungen werden innen 
gereinigt und mit einer Zementmör-
telauskleidung versehen.

Dieses Vorgehen und das Arbeits-
verfahren hat gegenüber einer Neu-
verlegung u. a. den Vorteil, dass die 
Straßenoberfläche nur an einigen 
Winkelpunkten aufgegraben werden 
muss. Die Behinderungen der Ab-
nehmer/Anlieger während der Bau-
zeit können somit auf ein Mindest-
maß reduziert werden. Zudem ist 
ein abschnittsweiser Arbeitsablauf 
möglich.
Zur Sicherstellung der Trinkwas-
serversorgung erfolgt vor Beginn 
der abschnittsweisen Sanierungs-
arbeiten die Verlegung der Notver-
sorgungsleitung für die betroffenen 
Anwesen. Die Bauarbeiten nehmen 
voraussichtlich ca. sechs Wochen in 
Anspruch.
Der Baubeginn ist ab dem 9. Mai 
2005, vorgesehen.
Rechtzeitig vor der Umstellung der 
jeweiligen Grundstücksanschlüsse 
auf die Notversorgung und die Zu-
rückbindung erhalten Sie von uns 
über den Ausführungstermin eine 
schriftliche Benachrichtigung.
Für evtl. Rückfragen stehen wir Ih-
nen gerne zur Verfügung. 
Unsere Geschäftszeiten sind:
Montags, dienstags und mittwochs 
von 7 bis 12 Uhr und 12.45 bis 16 
Uhr, donnerstags von 7 bis 12 Uhr 
und 12.45 bis 15.30 Uhr sowie frei-
tags von 7 bis 13 Uhr.
Ihr Zweckverband zur Wasserversor-
gung des Knoblauchlandes

Einziehung von öffentlichen Ver-
kehrsflächen
Im Vollzug des Bayerischen Stra-
ßen- und Wegegesetzes (BayStrWG) 
in der Fassung der Bekanntmachung 
vom 5. Oktober 1982 (GVBl. S. 448, 
berichtigt 1982, S.149, BayRS 91-1-
I) wird bekanntgegeben:
Es ist beabsichtigt, das als öffentli-
chen Feld- und Waldweg gewidme-
te Grundstück Fl. Nr. 522/26, Gem. 
Dambach (Teilfläche) einzuziehen 
(Stichstraße zum Rennweg).
Es ist beabsichtigt, den von der 
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Magazinstraße in Höhe Sandstra-
ße nach Osten verlaufenden, nicht 
ausgebauten öffentlichen Feld- und 
Waldweg einzuziehen.
Die zur Einziehung vorgesehenen 
Wege sind nicht mehr vorhanden. 
Die Lagepläne zu den jeweiligen 
Verfahren können im Tiefbauamt, 
Königswarterstraße 64, II. Stock, 
Zimmer 201, Montag bis Freitag von 
9 bis 12 Uhr eingesehen werden.
Fürth, 19. April 2005, Stadt Fürth
Dr. Thomas Jung, Oberbürgermeister

Einziehung von öffentlichen Ver-
kehrsflächen
Im Vollzug des Bayerischen Stra-
ßen- und Wegegesetzes (BayStrWG) 
in der Fassung der Bekanntmachung 
vom 5. Oktober 1981 (GVBl. S. 448, 
berichtigt 1982 S. 149; BayRS 91-1-
I) wird bekanntgegeben:
Mit Beschluss des Bauausschusses 
der Stadt Fürth vom 6. April 2005 
werden mit Wirkung vom Tage nach 
der Bekanntmachung in der Stadt-
zeitung der Stadt Fürth die nachfol-
genden Straßenflächen gemäß Art. 
8 BayStrWG eingezogen:
Eine Teilfläche des als Ortsstraße 
gewidmeten Anemonenweges (Fl. 
Nr. 225/34, Gem. Vach) wird ein-
gezogen. 
Eine Teilfläche der als Ortsstra-
ße gewidmeten Weiherhofer Stra-
ße (Fl. Nr. 221/3, Gem. Dambach) 
wird eingezogen.
Eine Teilfläche des als beschränkt-
öffentlichen Weges gewidmeten 
Grundstücks Fl. Nr. 103, Gem. 
Poppenreuth) (An den Gärten) 
wird eingezogen.
Eine Teilfläche des als Eigentümer-
weg gewidmeten Grundstücks Fl. 
Nr. 168/2, Gem. Fürth (Stichstra-
ße zur Gustavstraße) wird einge-
zogen.
Rechtsbehelfsbelehrung:
Gegen diese Verfügung kann inner-
halb eines Monats nach seiner Be-
kanntgabe Klage bei dem Bayeri-
schen Verwaltungsgericht in Ans-
bach, Postfachanschrift: Postfach 6 
16, 91511 Ansbach, Hausanschrift: 
Promenade 24, 91522 Ansbach, 
schriftlich oder zur Niederschrift 
des Urkundsbeamten der Geschäfts-
stelle dieses Gerichts erhoben wer-
den. 
Die Klage muss den Kläger, die Be-

klagte (Stadt Fürth) und den Gegen-
stand des Klagebegehrens bezeich-
nen und soll einen bestimmten An-
trag enthalten. 
Die zur Begründung dienenden Tat-
sachen und Beweismittel sollen an-
gegeben, die angefochtene Verfü-
gung soll in Urschrift oder in Ab-
schrift beigefügt werden. 
Der Klage und allen Schriftsätzen 
sollen Abschriften für die übrigen 
Beteiligten beigefügt werden.
Hinweis zur Rechtsbehelfsbeleh-
rung:
Der Landtag hat am 17. Juni 2004 
ein Gesetz verabschiedet, wonach 
zum 1. Juli 2004 das Widerspruchs-
verfahren für die Zeit vom 1. Juli 
2004 bis 30. Juni 2006 im Verwal-
tungsgerichtsbezirk Ansbach probe-
weise abgeschafft wird. 
Die bisherige Möglichkeit, gegen 
diese Verfügung Widerspruch ein-
zulegen, ist daher nicht mehr gege-
ben.
Sollte mit dieser Verfügung kein 
Einverständnis bestehen, muss da-
her direkt Klage zum Verwaltungs-
gericht Ansbach innerhalb eines 
Monats erhoben werden.
Die Einreichung eines Schriftsatzes 
bei der Stadt Fürth wahrt diese Frist 
nicht! Darüber hinaus genügt die Er-
hebung der Klage durch einfache E-
Mail nicht der in der Rechtsbehelfs-
belehrung geforderten Schriftform 
und führt zur Unzulässigkeit der 
Klage.
Die Lagepläne zu den jeweiligen 
Verfahren können im Tiefbauamt, 
Königswarterstraße 64, III. Stock, 
Zimmer 305, Montag bis Freitag 
von 8.30 bis 12 Uhr eingesehen wer-
den.
Fürth, 19. April 2005, Stadt Fürth
Dr. Thomas Jung, Oberbürgermeister

Widmung 
von Straßen und Wegen
Im Vollzug des Bayerischen Stra-
ßen- und Wegegesetzes (BayS-
trWG) in der Fassung der Be-
kanntmachung vom 5. Oktober 
1981 (GvBl. S. 448, berichtigt 
1982 S. 149; BayRS 91-1-I) wird 
bekanntgegeben:
Mit Beschluss des Bauausschusses 
der Stadt Fürth vom 6. April 2005 
werden mit Wirkung vom Tage nach 
der Bekanntmachung in der Stadt-

zeitung der Stadt Fürth die nachfol-
genden Straßenflächen gemäß Art. 
6 BayStrWG zu öffentlichen Ver-
kehrsflächen gewidmet:
Zu Ortsstraßen werden gewidmet 
(Art. 46 Nr. 2 BayStrWG):
• Eine Teilfläche des Grundstücks 

Fl. Nr. 506/2, Gem. Stadeln (Fi-
scherberg).

• Das Grundstück Fl. Nr. 9/5, Gem. 
Ronhof (Sacker Weg).

Rechtsbehelfsbelehrung:
Gegen diese Verfügung kann inner-
halb eines Monats nach seiner Be-
kanntgabe Klage bei dem Bayeri-
schen Verwaltungsgericht in Ans-
bach, Postfachanschrift: Postfach 
6 16, 91511 Ansbach, Hausan-
schrift: Promenade 24, 91522 Ans-
bach, schriftlich oder zur Nieder-
schrift des Urkundsbeamten der 
Geschäftsstelle dieses Gerichts er-
hoben werden. Die Klage muss den 
Kläger, die Beklagte (Stadt Fürth) 
und den Gegenstand des Klagebe-
gehrens bezeichnen und soll einen 
bestimmten Antrag enthalten. Die 
zur Begründung dienenden Tatsa-
chen und Beweismittel sollen ange-
geben, die angefochtene Verfügung 
soll in Urschrift oder in Abschrift 
beigefügt werden. Der Klage und 
allen Schriftsätzen sollen Abschrif-
ten für die übrigen Beteiligten bei-
gefügt werden.
Hinweis zur Rechtsbehelfsbeleh-
rung:
Der Landtag hat am 17. Juni 2004 
ein Gesetz verabschiedet, wonach 
zum 1. Juli 2004 das Widerspruchs-
verfahren für die Zeit vom 1. Juli 
2004 bis 30. Juni 2006 im Verwal-
tungsgerichtsbezirk Ansbach probe-
weise abgeschafft wird. Die bishe-
rige Möglichkeit, gegen diese Ver-
fügung Widerspruch einzulegen, 
ist daher nicht mehr gegeben. Soll-
te mit dieser Verfügung kein Einver-
ständnis bestehen, muss daher di-
rekt Klage zum Verwaltungsgericht 
Ansbach innerhalb eines Monats er-
hoben werden.
Die Einreichung eines Schriftsatzes 
bei der Stadt Fürth wahrt diese Frist 
nicht! Darüber hinaus genügt die Er-
hebung der Klage durch einfache E-
Mail nicht der in der Rechtsbehelfs-
belehrung geforderten Schriftform 
und führt zur Unzulässigkeit der 
Klage.
Die Lagepläne zu den jeweiligen 
Verfahren können im Tiefbauamt, 

Königswarterstraße 64, III. Stock, 
Zimmer 305, Montag bis Freitag 
von 8.30 bis 12 Uhr eingesehen wer-
den.
Fürth, 19. April 2005, Stadt Fürth
Dr. Thomas Jung, Oberbürgermeister

Zuschüsse für Familienerholung 
auf dem Bauernhof
Im Rahmen der „Familienerho-
lung auf dem Bauernhof“ können 
auch 2005 wieder in Fürth wohn-
hafte Familien mit Kindern, für die 
Kindergeld bezogen wird, staatli-
che Zuwendungen erhalten. Es wer-
den Erholungsaufenthalte in Bayern, 
während der Schulferienzeit auch im 
übrigen Bundesgebiet, gefördert.
Personenkreis A:
Berücksichtigungsfähig sind nur 
Familien, deren regelmäßiges mo-
natliches Familiennetto-Einkom-
men (Einkünfte aller Familienmit-
glieder nach Abzug von Steuern 
und Sozialabgaben) unterhalb einer 
Einkommensgrenze von 770 Euro 
(für alleinstehende Elternteile) oder 
980 Euro (für beide Eltern) zuzü-
glich weitere 300 Euro je Kind lie-
gen. Für jedes berücksichtigungs-
fähige Kind wird eine Zuwendung 
von 9,20 Euro je Verpflegungstag 
gewährt.
Für ein Kind, das nicht nur vorüber-
gehend körperlich, geistig oder see-
lisch behindert ist, wird eine Zu-
wendung von 11,76 Euro je Verpfle-
gungstag gewährt.
Personenkreis B:
Liegt das regelmäßige monatliche 
Familiennetto-Einkommen (Ein-
künfte aller Familienangehörigen 
nach Abzug von Steuern und Sozial-
abgaben) unter 470 Euro (für allein-
stehende Elternteile) oder 650 Euro 
(für beide Eltern) zuzüglich je Kind 
weitere 240 Euro, wird darüber hin-
aus jedem erwachsenen Teilnehmer 
ein Zuschuss von 9,20 Euro je Ver-
pflegungstag gewährt.
Bei der Berechnung des Familien-
nettoeinkommens wird das Kinder-
geld, sowie das Bundes- und Landes-
erziehungsgeld nicht berücksichtigt. 
Sofern keine höheren Werbungskos-
ten nachgewiesen werden, kann von 
den Einnahmen aus nichtselbständi-
ger Arbeit ein Arbeitnehmerpausch-
betrag von 1022,58 Euro abgezogen 
werden.
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Eine Einkommensüberprüfung bei 
Personenkreis A entfällt, wenn der 
Haushaltsvorstand 
• Hilfe zum Lebensunterhalt nach 

dem SGB XII, sowie Leistungen 
nach ALG II

• Ausgleichsrente nach dem Bun-
desversorgungsgesetz (BVG) oder

• Unterhaltshilfe, Unterhaltsbeihilfe 
oder laufende Beihilfe nach dem 
Lastenausgleichsgesetz (LAG)

bezieht.
Der Erholungsaufenthalt ist von 
mindestens fünf bis höchstens 14 
Verpflegungstagen förderfähig. Der 
An- und Abreisetag gelten zusam-
men als ein Verpflegungstag.
Anträge können beim Sozialamt 
der Stadt Fürth, Königsplatz 2, Zim-
mer 216, Telefon 974-1832, rechtzei-
tig vor dem Erholungsaufenthalt ge-
stellt werden.

Frühzeitige Beteiligung der Öf-
fentlichkeit gem. § 3 Abs. 1 
BauGB zur Aufstellung des vor-
habenbezogenen Bebauungspla-
nes V+E Nr. XVII „Thermalbad 
Fürth“ im Bereich des Scherbs-
grabens, Gemarkung Fürth
hier: Frühzeitige öffentliche Un-
terrichtung über die allgemei-
nen Ziele und Zwecke der Auf-
stellung des vorhabenbezogenen 
Bebauungsplanes V+E Nr. XVII 
für die Erweiterung bzw. Ergän-
zung des bestehenden Hallen-
bades mit einem Thermalbad-, 
Erlebnisbad-, Sauna- und Gastro-
nomiebereich
Mit der Aufstellung eines vorhaben-
bezogenen Bebauungsplanes sollen 
die planungsrechtlichen Vorausset-
zungen für den Bau eines Thermal-
bades geschaffen werden. 
Das hierzu entwickelte Nutzungs-
konzept sieht eine Erweiterung 
des bestehenden Hallenbads am 
Scherbsgraben mit einem Thermal-
bad-, Erlebnisbad-, Sauna- und Gas-
tronomiebereich vor. Optional kann 
dem Badkomplex noch ein Fitness-, 
Physiotherapie- und ein Wellnessbe-
reich zugeordnet werden. 
Im Zuge der Neubauplanungen 
soll auch das sanierungsbedürftige 
Freibad neu gestaltet werden. Die-
se Sanierungs- und Unterhaltsmaß-
nahmen sind jedoch nicht Gegen-
stand des vorliegenden Planverfah-

rens. Des Weiteren ist im Bereich 
zwischen Cadolzburger Straße und 
Scherbsgraben ein Parkdeck vorge-
sehen.
Der Stadtrat der Stadt Fürth hat 
hierzu mit Beschluss vom 16. Febru-
ar 2005 das Satzungsverfahren zur 
Aufstellung des vorhabenbezoge-
nen Bebauungsplanes V+E Nr. XVII 
eingeleitet.
Der Einleitungsbeschluss wurde 

gem. § 2 Abs. 1 BauGB bereits im 
Amtsblatt Nr. 5 der Stadt Fürth vom 
16. März 2005 ortsüblich bekannt 
gemacht.
Um die Voraussetzungen für eine 
geordnete städtebauliche Entwick-
lung und für eine den allgemeinen 
Anforderungen an gesunde Wohn- 
und Arbeitsverhältnisse gerecht 
werdende bauliche Nutzung i. S. des 
§ 1 Abs. 5 BauGB zu schaffen, ist u. 

a. beabsichtigt:
• ein Sondergebiet i. S. des § 11 

Baunutzungsverordnung (BauN-
VO) mit der Zweckbestimmung 
„Thermalbad“ festzusetzen;

• im Rahmen des Bebauungsplan-
verfahrens die umweltschützen-
den Belange i. S. des § 1 a BauGB 
besonders zu berücksichtigen, 
und

• während des Satzungsverfahrens 



[ Seite 36 ] 27. April 2005  [Nr. 8]  Für ther Amtsblatt

zur Aufstellung des vorhabenbe-
zogenen Bebauungsplanes V+E 
Nr. XVII eine Umweltverträglich-
keitsprüfung i. S. des Gesetzes 
zur Umsetzung des UVP- Ände-
rungsrichtlinie, der IVU- Richt-
linie und weiterer EU- Richtlini-
en zum Umweltschutz durchzu-
führen.

Ort und Zeit der Möglichkeit der 
Einsichtnahme
Die frühzeitige Beteiligung der Öf-
fentlichkeit (Unterrichtung) beginnt 
am 28. April 2005 und endet am 
17. Mai 2005 um 15 Uhr mit ei-
ner abschließenden Erörterung im 
Sitzungssaal des Baureferates, IV. 
Stock, Rudolf-Breitscheid-Straße 35. 
Der Entwurf des vorhabenbezoge-
nen Bebauungsplanes V+E Nr. XVII 
einschließlich Kurzbegründung (mit 
integriertem Umweltbericht) kann 
im Stadtplanungsamt, Rudolf-Breit-
scheid-Straße 35, III. Stock, Montag 
bis Donnerstag von 7.30 bis 15.30 
Uhr und Freitag von 7.30 bis 15 Uhr 
eingesehen werden.
In dieser Zeit wird Gelegenheit zur 
Äußerung und Erörterung gegeben. 
Auf Wunsch erteilt das Stadtpla-
nungsamt auch Auskünfte. Geson-
derte Termine können beim Sachge-
bietsleiter telefonisch unter Telefon 
974-2655 vereinbart werden.
Fürth, 19. April 2005, Stadt Fürth
Dr. Thomas Jung, Oberbürgermeister

Gesamtfortschreibung des wirk-
samen Flächennutzungsplanes 
(FNP) der Stadt Fürth mit inte-
griertem Landschaftsplan 
hier: Öffentliche Auslegung ge-
mäß § 3 Abs. 2 Baugesetzbuch 
In einer ganztätigen gemeinsa-
men Sitzung des Bau-, Umwelt- 
und Grundstücks-/Wirtschaftsaus-
schusses wurden am 28. Februar 
2005 alle vorliegenden Stellungnah-
men und Anträge zur Gesamtfort-
schreibung des wirksamen Flä-
chennutzungsplanes mit integrier-
tem Landschaftsplan behandelt. Der 
FNP-Entwurf einschließlich Erläu-
terungsbericht wurde – unter Ein-
beziehung der in dieser Sitzung be-
schlossenen Änderungen – bereits 
durch o.g. Gremien weitestgehend 
gebilligt. Zu einigen FNP-Ände-
rungspunkten wurde in o. g. Sitzung 
noch keine Mehrheit gefunden. Die-

se wurden daraufhin abschließend 
in der Stadtratssitzung am 13. April 
2005 behandelt und der Entwurf des 
Flächennutzungsplanes mit inte-
griertem Landschaftsplan gebilligt 
und seine öffentliche Auslegung be-
schlossen.
Ort und Dauer der Auslegung
Die öffentliche Auslegung beginnt 
am 9. Mai und endet am 13. Juni 
2005. Der Entwurf zur Gesamtfort-
schreibung des wirksamen Flächen-
nutzungsplanes mit Erläuterungs-
bericht kann im Stadtplanungsamt, 
Rudolf-Breitscheid-Straße 35, III. 
Stock, Montag bis Donnerstag von 8 
bis 15.30 Uhr und Freitag von 8 bis 
15 Uhr eingesehen werden.
Auf Wunsch erteilt das Stadtpla-
nungsamt auch Auskünfte erteilt. 
Gesonderte Termine können beim 
Sachgebietsleiter telefonisch unter 
Telefon 974-2656 vereinbart wer-
den.
Darüber hinaus kann der FNP-Ent-
wurf einschließlich Erläuterungsbe-
richt auch im Internet unter www.
fuerth.de eingesehen werden.
Während der Auslegungsfrist kön-
nen Anregungen vorgebracht wer-
den. Die Anregungen sind in münd-
licher Form, in schriftlicher Form 
oder zur Niederschrift vorzubrin-
gen. Nicht fristgerecht abgegebene 
Stellungnahmen können bei der Be-
schlussfassung über den Bauleitplan 
unberücksichtigt bleiben.
Fürth, 19. April 2005, Stadt Fürth
Dr. Thomas Jung, Oberbürgermeister

Öffentliche Versteigerung  
und Fundsachen
In Verwahrung des städtischen Fund-
amtes befinden sich folgende öffent-
liche Fundsachen (§ 978 BGB) so-
wie Überführungsgegenstände und 
unanbringbare Sachen (§ 983 BGB), 
deren Eigentümer nicht festgestellt 
werden können: 
Verschiedene Fahrräder (Her-
ren-, Damen, und Kinderfahrrä-
der), verschiedene Fahrradrahmen, 
zwei Fahrradhelme, zwei Autorei-
fen mit Felgen, eine Gasflasche, Re-
genschirme, Handys, Geldbörsen, 
Handtaschen, Rucksäcke, verschie-
dener Schmuck, Uhren, Brillen, ver-
schiedene Taschen mit Inhalt, Spiel-
sachen, Kleidungsstücke und Ge-
brauchsgegenstände.

Die Empfangsberechtigten der auf-
geführten Fundsachen werden hier-
mit gem. § 980 BGB aufgefordert, 
ihre Rechte innerhalb einer Frist 
von sechs Wochen gerechnet vom 
Tag der Veröffentlichung dieser Be-
kanntmachung an, beim Fundamt, 
Schwabacher Straße 170, Zimmer 
120, geltend zu machen.
Nach Ablauf dieser Frist werden die 
Gegenstände öffentlich versteigert. 
Weiter wird darauf hingewiesen, 
dass der Versteigerungserlös bzw. 
das gefundene Geld drei Jahre nach 
Ablauf der sechswöchigen Frist der 
Stadt Fürth zufällt, wenn nicht ein 
Empfangsberechtigter sein Recht 
angemeldet hat (§ 981 BGB).
Fürth, 18. April 2005, Stadt Fürth
Dr. Thomas Jung, Oberbürgermeister

Öffentliche  
Ausschreibung

1. Vergabestelle: Stadt Fürth, Bau-
referat-, Bauverwaltungsamt, Ru-
dolf-Breitscheid-Straße 35, 90762 
Fürth, Telefon 0911/974-2602, Fax 
0911/974-2611.
2.1 Verfahrensart: Öffentliche 
Ausschreibung nach VOL/A.
2.2 Vertragsform: Dienstleistungs-
auftrag Gebäudereinigung im Zeit-
vertrag über Unterhalts-, Glas- und 
Grundreinigung.
3. Ausführungsort/Objekt: Schul-
zentrum Fürth-Atzenhof, Flugplatz-
straße 101 und 105, 90766 Fürth.
4. Art und Umfang der Leistung: 
Unterhaltsreinigung: 7.788,54 qm; 
Monatsreinigungsfläche: 106.614,74 
qm; Grundreinigung: 7.788,54 qm; 
Glasreinigung: 1.692,00 qm (ohne 
Steigereinsatz); Jahresreinigungs-
fläche: 3.384,00 qm.
5. Losweise Vergabe: Entfällt, der 
Auftrag wird als Gesamtauftrag ver-
geben. Angebote nur für einen Teil 
der Dienstleistung können nicht ab-
gegeben werden.
6. Laufzeit des Zeitvertrages: 1. 
August 2005 bis 31. Juli 2006 mit 
der Möglichkeit einer optionalen 
Verlängerung um ein weiteres Jahr 
bis 31. Juli 2007.
7. Anforderung der Unterlagen 
und Empfänger der Angebote: 
Siehe Nr. 1.
8. Unterlagen können eingesehen 

werden bei: Gebäudewirtschaft 
Fürth/Infrastruktureller Bereich, 
Verwaltungsgebäude City-Center, 
Königstraße 112-114, Zimmer 107, 
90762 Fürth, Telefon 0911/974-
1653.
9. Einzahlung des Kostenbeitrags 
für das LV: Höhe 25,50 Euro in bar 
oder Scheck unter der in Nr. 1 an-
gegebenen Adresse oder per Bank-
überweisung an: Stadt Fürth, Stadt-
kasse, Konto 18 Sparkasse Fürth, 
BLZ 762 500 00 „LV Gebäuderei-
nigung Schulzentrum Fürth-Atzen-
hof“. Der Kostenbeitrag wird nicht 
zurückerstattet. Bewerbern, die den 
Kostenbeitrag geleistet haben, kön-
nen die Excel-Tabellen für die Un-
terhalts- und Glasreinigung per In-
ternet zur Verfügung gestellt wer-
den. Sie sind telefonisch bei der 
Submissionsstelle unter Angabe der 
Internet-Adresse (siehe Nr. 1) anzu-
fordern.
10. Ablauf der Angebotsfrist: 7. 
Juni 2005, 15 Uhr.
11. Höhe der Sicherheitsleistung: 
Es werden keine Kautionen und Si-
cherheiten gefordert.
12. Vorzulegende Unterlagen: 
• Kopie der Handwerkskarte der zu-

ständigen Handwerkskammer mit 
Eintrag des verantwortlichen Be-
triebsleiters, 

• Nachweis über bestehende Be-
triebshaftpflichtversicherung mit 
Angaben über die Deckungssum-
men, einschl. Zusatz „Schlüssel-
verlust“,

• Unbedenklichkeitsbescheinigun-
gen,

• Bestätigung der Teilnahme am 
Ortstermin,

• Umsatzzahlen des Unternehmens 
der letzten drei abgeschlossenen 
Geschäftsjahre,

• Mitarbeiterzahlen des Unterneh-
mens, einschl. Geringverdiener.

13. Rechtsform der Bietergemein-
schaft: Gesamtschuldnerisch haf-
tende mit bevollmächtigtem Vertre-
ter.
14. Zuschlags-/Bindefrist: 5. Au-
gust 2005.
15. Die Stadt Fürth behält sich vor, 
den Auftrag unter Berücksichtigung 
von § 25 Nr. 3 VOL/A (wirtschaft-
lichstes Angebot) zu vergeben.
16. Sonstige Angaben: Nachprüf-
stelle: Regierung von Mittelfranken, 
VOL-Stelle, Promenade 27, 91522 
Ansbach. 




